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Vertrag 
über die Schaffung einer 

Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion 
zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und 

der Bundesrepublik Deutschland

Die Hohen Vertragschließenden Seiten -

dank der Tatsache, daß in der Deütschen Demokratischen Re
publik im Herbst 1989 eine friedliche und demokratische Revo
lution stattgefunden hat,

entschlossen, in Freiheit die Einheit Deutschlands in einer eu
ropäischen Friedensordnung alsbald zu vollenden,

in dem gemeinsamen Willen, die Soziale Marktwirtschaft als 
Grundlage für die weitere wirtschaftliche und gesellschaftli
che Entwicklung mit sozialem Ausgleich und sozialer Absiche
rung und Verantwortung gegenüber der Umwelt auch in der 
Deutschen Demokratischen Republik einzuführen und hier- 
rlurch die Lebens- und Beschäftigungsbedingungen ihrer Be
völkerung stetig zu verbessern,

ausgehend von dem beiderseitigen Wunsch, durch die Schaf
fung einer Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion einen er
sten bedeutsamen Schritt in Richtung auf die Herstellung der 
staatlichen Einheit nach Artikel 23 des Grundgesetzes der 

. Bundesrepublik Deutschland als Beitrag zur europäischen 
Einigung unter Berücksichtigung der Tatsache zu unterneh
men, daß die äußeren Aspekte der Herstellung der Einheit Ge
genstand der Gespräche mit den Regierungen der Französi
schen Republik, der Union der Sozialistischen Sowjetrepubli
ken, des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordir
land und der Vereinigten Staaten von Amerika sind,

in der Erkenntnis, daß mit der Herstellung der staatlichen Ein
heit die Entwicklung föderativer Strukturen in der Deutschen 
Demokratischen Republik einhergeht,

in dem Bewußtsein, daß die Regelungen dieses Vertrags die An
wendung des Rechts der Europäischen Gemeinschaften nach 
Herstellung der staatlichen Einheit gewährleisten sollen -

sind übereingekommen, einen Vertrag über die Schaffung 
einer Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion mit den nach
folgenden Bestimmungen zu schließen:

K a p i t e l  I 

Grundlagen

Artikel 1 

Gegenstand des Vertrags

(1) Die' Vertragsparteien errichten eine Währungs-, Wirt
schafts- und Sozialunion.

(2) Die Vertragsparteien bilden beginnend mit dem 1. Juli 1990 
eine Währungsunion mit einem einheitlichen Währungsgebiet 
und der Deutschen Mark als gemeinsamer Währung. Die Deut
sche Bundesbank ist die Währungs- und Notenbank dieses Wäh
rungsgebiets. Die auf Mark der Deutschen Demokratischen Re
publik lautenden Verbindlichkeiten und Forderungen werden 
nach Maßgabe dieses Vertrags auf Deutsche Mark umgestellt.

(3) Grundlage der Wirtschaftsunion ist die Soziale Marktwirt
schaft als gemeinsame Wirtschaftsordnung beider Vertragspar
teien. Sie wird insbesondere bestimmt durch Privateigentum, 
Leistungswettbewerb, freie Preisbildung und grundsätzlich vol
le Freizügigkeit von Arbeit, Kapital, Gütern und Dienstleistun
gen; hierdurch wird die gesetzliche Zulassung besonderer 
Eigentumsformen für die Beteiligung der öffentlichen Hand 
oder anderer Rechtsträger am Wirtschaftsverkehr nicht ausge
schlossen, soweit private Rechtsträger dadurch nicht diskrimi
niert werden. Sie trägt den Erfordernissen des Umweltschutzes 
Rechnung.

(4) Die Sozialunion bildet mit der Währungs- und Wirtschafts
union eine Einheit. Sie wird insbesondere bestimmt durch eine 
der Sozialen Marktwirtschaft entsprechende Arbeitsrechtsord
nung und ein auf den Prinzipien der Leistungsgerechtigkeit und 
des sozialen Ausgleichs beruhendes umfassendes System der 
sozialen Sicherung.

Artikel 2 

Grundsätze

(1) Die Vertragsparteien bekennen sich zur freiheitlichen, de
mokratischen, föderativen, rechtsstaatlichen und sozialen 
Grundordnung. Zur Gewährleistung der in diesem Vertrag oder 
in Ausführung dieses Vertrags begründeten Rechte garantieren 
sie insbesondere' die Vertragsfreiheit, Gewerbe-, Niederlas- 
sungs- und Berufsfreiheit, die Freizügigkeit von Deutschen in 
dem gesamten Währungsgebiet, die Freiheit, zur Wahrung und 
Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereini
gungen zu bilden, sowie nach Maßgabe der Anlage IX das Eigen
tum privater Investoren an Grund und Boden sowie an Produk
tionsmitteln.

(2) Entgegenstehende Vorschriften der Verfassung der Deut
schen Demokratischen Republik über die Grundlagen ihrer bis
herigen sozialistischen Gesellschafts- und Staatsordnung wer
den nicht mehr angewendet.

Artikel 3 

Rechtsgrundlagen

Für die Errichtung der Währungsunion und die Währungsum
stellung gelten die in der Anlage I aufgeführten vereinbarten Be
stimmungen. Bis zur Errichtung der Währungsunion werden die 
in der Anlage II bezeichneten Rechtsvorschriften der Bundesre
publik Deutschland auf den Gebieten des Währungs-, Kredit-, 
Geld- und Münzwesens sowie der Wirtschafts- und Sozialunion 
in der Deutschen Demokratischen Republik in Kraft gesetzt; da
nach gelten sie in der jeweiligen Fassung im gesamten Wäh
rungsgebiet nach Maßgabe der Anlage II, soweit sich aus diesem 
Vertrag nichts anderes ergibt. Die Deutsche Bundesbank, das 
Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen und das Bundesauf
sichtsamt für das Versicherungswesen üben die ihnen nach die
sem Vertrag und nach diesen Rechtsvorschriften zustehenden 
Befugnisse im gesamten Geltungsbereich dieses Vertrags aus.

Artikel 4 

Rechtsanpassung

(1) Für die mit der Errichtung der Währungs-, Wirtschafts
und Sozialunion erforderliche Rechtsanpassung in der Deut
schen Demokratischen Republik gelten die in Artikel 2 Absatz 1 
niedergelegten Grundsätze und die im Gemeinsamen-Protokoll 
vereinbarten Leitsätze; fortbestehendes Recht ist gemäß diesen 
Grund- und Leitsätzen auszulegen und anzuwenden. Die Deut
sche Demokratische Republik hebt bis zur Errichtung der Wäh
rungsunion die in der Anlage III bezeichneten Vorschriften auf 
oder ändert sie und erläßt die in der Anlage IV bezeichneten neu
en Rechtsvorschriften, soweit nicht im Vertrag oder in den Anla
gen ein anderer Zeitpunkt festgelegt ist.

(2) Die in der Bundesrepublik Deutschland beabsichtigten 
Änderungen von Rechtsvorschriften sind in der Anlage V aufge
führt. Die in der Deutschen Demokratischen Republik beabsich
tigten Regelungen sind in der Anlage VI aufgeführt.

(3) Bei der Übermittlung personenbezogener Informationen 
gelten die in der Anlage VII enthaltenen Grundsätze.


